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Thema dieser Ausgabe 

   

 Solidaritätszuschlag ist bis 2021 nicht verfassungswidrig (BFH, Urt. v. 17.1.2023 – Az. IX R 15/20)  

   

____________________________________ 

 

Der Solidaritätszuschlag war in den Jahren 2020 und 

2021 noch nicht verfassungswidrig. 

Das SolZG 1995 in der Fassung durch Art. 4 des 

2. FamEntlastG vom 1.12.2020 (BGBl. 2020 I 2616) 

verstößt auch nicht gegen Art. 3 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 

oder Art. 14 GG. 

Hintergrund 

Zur Einkommensteuer und zur Körperschaftsteuer wird 

ein Solidaritätszuschlag als Ergänzungsabgabe erho-

ben in Höhe von 5,5 % auf die Einkommensteuer bzw. 

die Körperschaftsteuer. Es handelt sich um eine eigene 

Steuer, die jedoch wie eine Erhöhung der Einkommens-

teuer bzw. Körperschaftsteuer wirkt. 

Nicht jede natürliche Person hat den Solidaritätszu-

schlag zu zahlen. Es wird nur erhoben, wenn die Ein-

kommensteuer bei Zusammenveranlagung EUR 33.912 

(ab 2023: EUR 35.086; ab 2024: EUR 36.260), bei 

Einzelveranlagung EUR 16.956 (ab 2023: EUR 17.543; 

ab 2024: EUR 18.130) übersteigt. Deshalb wird der 

Solidaritätszuschlag bisweilen auch als verdeckte Rei-

chensteuer bezeichnet. 

 

 

Mit der aktuellen, seit 1995 geltenden Version des 

Solidaritätszuschlags soll nach der Gesetzesbegrün-

dung (1) die dauerhafte Finanzierung des Aufholpro-

zesses in Ost-Deutschland, (2) die Bewältigung der 

Erblastschulden der sozialistischen Herrschaft in der 

ehemaligen DDR, (3) die gerechte Verteilung der dar-

aus resultierenden Finanzierungslasten auf die öffentli-

chen Haushalte und (4) die Konsolidierung der öffentli-

chen. Haushalte als Grundlage einer gesunden ge-

samtwirtschaftlichen Entwicklung erreicht werden. 

Die aktuelle Version des Solidaritätszuschlags ist nicht 

befristet. Der Gesetzgeber hatte lediglich angekündigt, 

den Solidaritätszuschlag mittelfristig zu überprüfen. 

Der Bundesfinanzhof hatte nun mit Urteil vom 

17.1.2023 (Az. IX R 15/20) zu entscheiden, ob die 

Erhebung des Solidaritätszuschlag als 

Ergänzungsabgabe in den Jahren 2020 und 2021 

gegen Verfassungsrecht verstößt. 

Urteil des Bundesfinanzhofs 

Sein Urteil vom 17.1.2023 fasst der Bundesfinanzhof in 

der Pressemitteilung Nr. 7/23 vom 30.1.2023 wie folgt 

zusammen:  

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BRD_001_2020_2616&a=4
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s2616.pdf
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=GG&a=3
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=GG&a=3&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=GG&a=6
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=GG&a=6&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=GG&a=14
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„Die Erhebung des Solidaritätszuschlags war in den 

Jahren 2020 und 2021 noch nicht verfassungswidrig. 

Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 

17.01.2023 – IX R 15/20 entschieden. 

Die Kläger wenden sich gegen die Festsetzung des 

Solidaritätszuschlags in den Jahren 2020 und 2021. 

Das Finanzamt hatte für das Jahr 2020 einen Bescheid 

über 2.078 € und für das Jahr 2021 einen Vorauszah-

lungsbescheid über insgesamt 57 € Solidaritätszu-

schlag erlassen. Vor dem Finanzgericht hatte das kla-

gende Ehepaar keinen Erfolg. Mit ihrer beim Bundesfi-

nanzhof eingelegten Revision brachten sie vor, die 

Festsetzung des Solidaritätszuschlags verstoße gegen 

das Grundgesetz. Sie beriefen sich auf das Auslaufen 

des Solidarpakts II und damit der Aufbauhilfen für die 

neuen Bundesländer im Jahr 2019 sowie die damit 

zusammenhängende Neuregelung des Länderfinanz-

ausgleichs. Der Solidaritätszuschlag dürfe als Ergän-

zungsabgabe nur zur Abdeckung von Bedarfsspitzen 

erhoben werden. Sein Ausnahmecharakter verbiete 

eine dauerhafte Erhebung. Auch neue Zusatzlasten, die 

etwa mit der Coronapandemie oder dem Ukraine-Krieg 

einhergingen, könnten den Solidaritätszuschlag nicht 

rechtfertigen. Die Erhebung verletze sie zudem in ihren 

Grundrechten. Bei dem Solidaritätszuschlag handele es 

sich seit der im Jahr 2021 in Kraft getretenen Geset-

zesänderung um eine verkappte "Reichensteuer", die 

gegen den im Grundgesetz verankerten Gleichheits-

grundsatz verstoße. 

Der BFH ist dem nicht gefolgt. Beim Solidaritätszu-

schlag handelte es sich in Jahren 2020 und 2021 um 

eine verfassungsrechtlich zulässige Ergänzungsabga-

be; eine Vorlage der Sache an das Bundesverfas-

sungsgericht ist daher nicht geboten. 

Eine Ergänzungsabgabe (Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 des 

Grundgesetzes) hat die Funktion, einen zusätzlichen 

Finanzbedarf des Bundes ohne Erhöhung der übrigen 

Steuern zu decken. Die Abgabe muss nicht von vornhe-

rein befristet werden und der Mehrbedarf für die Ergän-

zungsabgabe kann sich auch für längere Zeiträume 

ergeben. Allerdings ist ein dauerhafter Finanzbedarf 

regelmäßig über die auf Dauer angelegten Steuern und 

nicht über eine Ergänzungsabgabe zu decken. Deshalb 

kann eine verfassungsgemäß beschlossene Ergän-

zungsabgabe dann verfassungswidrig werden, wenn 

sich die Verhältnisse, die für ihre Einführung maßgeb-

lich waren, grundsätzlich ändern oder wenn eine dau-

erhafte Finanzierungslücke entstanden ist. 

Der Solidaritätszuschlag sollte bei seiner Einführung im 

Jahr 1995 der Abdeckung der im Zusammenhang mit 

der deutschen Vereinigung entstandenen finanziellen 

Lasten dienen. 

Mit dem Auslaufen des Solidarpakts II und der Neure-

gelung des Länderfinanzausgleichs zum Jahresende 

2019 hat der Solidaritätszuschlag seine Rechtfertigung 

als Ergänzungsabgabe nicht verloren. 

Eine zwingende rechtstechnische Verbindung zwischen 

dem Solidarpakt II, dem Länderfinanzausgleich und 

dem Solidaritätszuschlag besteht nicht. Zudem bestand 

in den Streitjahren 2020 und 2021 nach wie vor ein 

wiedervereinigungsbedingter Finanzbedarf des Bundes. 

Der Gesetzgeber hat in der Gesetzesbegründung auf 

diesen fortbestehenden Bedarf, der unter anderem im 

Bereich der Rentenversicherung und des Arbeitsmarkts 

gegeben war, hingewiesen. Er hat weiterhin schlüssig 

dargelegt, dass die Einnahmen aus dem ab 2021 fort-

geführten Solidaritätszuschlag zukünftig die fortbeste-

henden wiedervereinigungsbedingten Kosten nicht 

decken werden. 

Dass sich diese Kosten im Laufe der Zeit weiter verrin-

gern werden, hat der Gesetzgeber mit der ab dem Jahr 

2021 in Kraft tretenden Beschränkung des Solidaritäts-

zuschlags auf die Bezieher höherer Einkommen und 

der damit verbundenen Reduzierung des Aufkommens 

in Rechnung gestellt. Aus dem Gesetz zur Rückführung 

des Solidaritätszuschlags wird daher deutlich, dass der 

Gesetzgeber diesen nicht unbegrenzt erheben will, 

sondern nur für eine Übergangszeit. Ein finanzieller 

Mehrbedarf des Bundes, der aus der Bewältigung einer 

Generationenaufgabe resultiert, kann auch für einen 

sehr langen Zeitraum anzuerkennen sein. Dieser Zeit-

raum ist beim Solidaritätszuschlag jedenfalls 26 bzw. 

27 Jahre nach seiner Einführung noch nicht abgelau-

fen. 

Da der ursprüngliche Zweck für die Einführung des 

Solidaritätszuschlags in den Jahren 2020 und 2021 

noch nicht entfallen war, kommt es auf eine mögliche 

Umwidmung des Zuschlags für die Finanzierung der 

Kosten der Coronapandemie oder des Ukraine-Krieges 

nicht an. 
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Der Solidaritätszuschlag verstößt auch nicht gegen den 

allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 des Grund-

gesetzes). Ab dem Jahr 2021 werden aufgrund der 

erhöhten Freigrenzen nur noch die Bezieher höherer 

Einkommen mit Solidaritätszuschlag belastet. Die darin 

liegende Ungleichbehandlung ist aber gerechtfertigt. 

Bei Steuern, die wie die Einkommensteuer und damit 

auch der Solidaritätszuschlag an der Leistungsfähigkeit 

des Steuerpflichtigen ausgerichtet sind, ist die Berück-

sichtigung sozialer Gesichtspunkte zulässig. Daher 

kann auch der Gesetzgeber beim Solidaritätszuschlag, 

der im wirtschaftlichen Ergebnis eine Erhöhung der 

Einkommensteuer darstellt, sozialen Gesichtspunkten 

Rechnung tragen und diesen auf Steuerpflichtige mit 

hohen Einkünften beschränken. Vor diesem Hinter-

grund ist die ab 2021 bestehende Staffelung des Soli-

daritätszuschlags mit Blick auf das Sozialstaatsprinzip 

des Grundgesetzes gerechtfertigt.“ 

 

 

Vorinstanz 

Vorinstanz war das Finanzgericht Nürnberg, dessen 

Urteil vom 29.7.2020 (Az. 3 K 1098/19) mit Revision 

angegriffen worden war. 

Fazit 

Der Streit um den Solidaritätszuschlag ist jedoch nicht 

zu Ende. Zwar hatte der BFH keine verfassungsrechtli-

chen Bedenken, weshalb er die Sache auch nicht dem 

Bundesverfassungsgericht vorlegt. Allerdings ist dort 

bereits seit 2020 eine Verfassungsbeschwerde gegen 

den Solidaritätszuschlag anhängig. Die weitere Ent-

wicklung bleibt also abzuwarten. 

 

10.3.2023 

Dr. Johannes Stehr 
Rechtsanwalt Steuerberater 
Fachanwalt für Steuerrecht 
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Die Beiträge dieses Newsletters stellen eine Auswahl an allgemeinen Informationen über aktuelle Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltungsauffas-
sung dar. Sie wurde nach besten Wissen erstellt. Sie erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und können die persönliche Beratung in keinem Fall 
ersetzen. Diese Mandanteninformation stellt keine Auskunft, Beratung oder sonstige Dienstleistung unserer Berufsträger dar. Für Inhalt, Richtigkeit, Aktuali-
tät und Vollständigkeit kann daher keinerlei Haftung – auch seitens der Verantwortlichen –  übernommen werden. 


